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Strukturelle und organisatorische Verbesserungen im gesundheitlichen Verbrau-

cherschutz  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz und für Europa und Ver-

braucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung des Fragestellers: In der parlamentarischen Debatte zum Bericht der Lan-
desregierung „Verbraucherpolitische Strategie des Landes Brandenburg“ im Juni 2018 
sowie in der Strategie selbst sind strukturelle und organisatorische Anpassungen mit dem 
Ziel vorgesehen, den gesundheitlichen Verbraucherschutz im Land weiter zu stärken. Ins-
besondere geht es hierbei auch um die personelle Verstärkung und die Besetzung offener 
Stellen, wie z.B. die Schaffung eines Kontrollteams für den Bereich Lebensmittelsicherheit 
im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) oder die 
Nachbesetzung der Stelle eines Weinkontrolleurs. 
 
Frage 1: Welche einzelnen Aufgaben soll das Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ im 
Einzelnen erfüllen und wann wird dieses Team seine Arbeit aufnehmen? 
 
zu Frage 1: Nach den derzeitigen Konzeptionen aufgrund der bestehenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen soll es sich beim Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ um eine lan-
desweit tätige Expertengruppe handeln. Dieser sollen insbesondere die fachliche Beratung 
und Unterstützung der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter (VLÜÄ), die Mit-
wirkung bei der Planung fachspezifischer oder überregionaler Überwachungsschwerpunk-
te, epidemiologische Ermittlungen und Rückverfolgung nach lebensmittelbedingten Er-
krankungen sowie das Krisenmanagement obliegen. Die Festlegung der Aufgaben-
schwerpunkte soll in Abstimmung mit der Fachaufsicht und den VLÜÄ erfolgen. Besonde-
rer Bedarf besteht derzeit in den Bereichen Bedarfsgegenstände (einschließlich Tabaker-
zeugnisse und Kosmetika) und bei kreisübergreifenden Fragestellungen (Überwachung 
überregional tätiger Lebensmittelunternehmen und globaler Warenströme, auch zur Ver-
hinderung und Aufdeckung von Lebensmittelbetrug, Rückverfolgbarkeit). Der Zeitpunkt der 
Arbeitsaufnahme hängt von der Ausbringung der erforderlichen Personalstellen im Haus-
halt, der Stellenfreigabe durch das Ministerium und dem Verlauf der Stellenausschrei-
bungsverfahren ab. 
 
Frage 2: Wie viele Personalstellen sind für das Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ vor-
gesehen und handelt es sich hierbei um neu geschaffene Stellen? 
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zu Frage 2: Für die Erstausstattung des Kontrollteams „Lebensmittelsicherheit“ sind zwei 
zusätzliche Stellen des höheren Dienstes zur Anmeldung für den Doppelhaushalt 
2019/2020 gebracht worden. Für die nachfolgenden Haushaltsjahre soll im Lichte der 
dann noch bestehenden fachlichen Erfordernisse und der haushaltswirtschaftlichen Rah-
menbedingungen eine Aufstockung geprüft werden. 
 
Frage 3: Wie soll das Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ mit den für die Lebensmittel-
überwachung zuständigen Landkreisen und kreisfreien Städten zusammenarbeiten? 
 
zu Frage 3: Beim Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ handelt es sich nach § 2 Abs. 4 
des Ausführungsgesetzes zum Lebensmittel- und Futtermittelgesetz (AGLFGB) um eine 
fachbehördliche Beratungs- und Unterstützungseinheit für die VLÜÄ in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten. Eigenständige Überwachungs- oder Vollzugsbefugnisse oder ge-
sonderte Zuständigkeiten sollen ihm nicht eingeräumt werden. 
 
Frage 4: Wer nimmt die praktische Prüfung der im Land Brandenburg ausgebildeten Le-
bensmittelkontrolleure in Zukunft ab? 
 
zu Frage 4: Derzeit stehen für die praktische Prüfung der im Land Brandenburg ausgebil-
deten Lebensmittelkontrolleure ausschließlich vier Mitarbeiter der VLÜÄ zur Verfügung. 
Die für Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung mit dem Schwerpunkt der nichttie-
rischen Lebensmittel und Schnellwarnsysteme im LAVG zuständige Dezernentin ist zum 1. 
Dezember 2018 aus dem Landesdienst ausgeschieden. Das Stellenbesetzungsverfahren 
für die Nachfolge dauert noch an. Die federführende Sachbearbeiter-Stelle im MdJEV für 
die praktische Prüfung der im Land Brandenburg ausgebildeten Lebensmittelkontrolleure 
ist seit August 2016 vakant. 
 
Frage 5: Wer nimmt die Aufgaben zur Unterstützung der Veterinärämter für die Exporte 
nach Russland, China und Nordamerika wahr? 
 
zu Frage 5: Hierfür wurde im MdJEV eine bis 31. Juli 2019 befristete Referentenstelle ge-
schaffen. Es ist beabsichtigt, diese 2019 dauerhaft zu besetzen. Dazu steht eine Nach-
wuchskräfte-Stelle zur Verfügung. 
 
Frage 6: Wie wird das Vier-Augen-Prinzip bei der Tierarzneimittelkontrolle des Landesam-
tes gewährleistet? 
 
zu Frage 6: Die Frage wird so verstanden, dass Auskunft über die Vorgehensweise bei der 
Tierarzneimittelkontrolle erbeten wird, für die das Landesamt die zuständige Behörde ist. 
Dies sind Kontrollen der Hersteller und Großhändler von Tierarzneimitteln. Die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Arzneimittelgesetzes regelt die Organisation 
und die Vorgehensweise einer Arzneimittelbehörde und legt u. a. fest, dass Kontrollen von 
Arzneimittelherstellern durch mehrere Inspektoren durchzuführen sind. Außerdem wird 
den Behörden auferlegt, ein umfassendes Qualitätssicherungssystem zu betreiben und für 
Kontrollen von Herstellern die von der Europäischen Kommission in der Sammlung der 
Gemeinschaftsverfahren für Inspektionen und Informationsaustausch aufgeführten 
Grundsätze zu berücksichtigen. In diesem länderübergreifend abgestimmten Qualitätssi-
cherungssystem werden die Vorgaben der Sammlung der Gemeinschaftsverfahren in kon-
krete Handlungsanweisungen für die deutschen Behörden überführt. Danach sind Kontrol-
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len von Herstellern grundsätzlich im Team, d. h. durch mindestens zwei sachverständige 
Personen, durchzuführen. Diese Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift und des 
Qualitätssicherungssystems wird durch das Landesamt erfüllt, indem zwei ausreichend 
qualifizierte Personen für eine Kontrolle abgestellt werden. Die für die Kontrolle von Tier-
arzneimitteln zuständige Person erhält dabei Unterstützung durch Kontrollpersonal des 
Landesamtes, das vorrangig für die Überwachung von Herstellern von Humanarzneimit-
teln zuständig ist. 
 
Frage 7: Wann wird die GMP-Ausbildung für die in den nächsten Jahren ausscheidende 
Tierarzneimittelkontrolleurin begonnen? 
 
zu Frage 7: Die Frage wird so verstanden, dass Auskunft erbeten wird, wann mit der GMP-
Ausbildung der Person begonnen wird, die die Aufgaben der in den nächsten Jahren aus-
scheidenden Tierarzneimittelkontrolleurin übernehmen soll. Mit dieser Ausbildung, die den 
notwendigen Sachverstand für die Überwachung der Einhaltung der Guten Herstellungs-
praxis (Good Manufacturing Practice, GMP) bei der Herstellung von Tierarzneimitteln ge-
währleisten soll, kann begonnen werden, sobald eine Person bestimmt wurde, die die 
GMP-Überwachung zukünftig durchführen soll. Das MdJEV hat dafür eine Stelle für das 
Landesamt in der aktuellen Haushaltsaufstellung beantragt. Die Beschäftigung der aktuel-
len Tierarzneimittelkontrolleurin zeitgleich mit einer Person nach der Bewilligung der Stelle 
durch den Landtag und Besetzung ermöglicht die Ausbildung der neuen Kontrolleurin bzw. 
des neuen Kontrolleurs durch die erfahrene Kollegin bis zu deren Ausscheiden. Ebenso 
kann während der zeitgleichen Beschäftigung das in Frage 6 angesprochene Vier-Augen-
Prinzip gewährleistet werden, ohne die Unterstützung des Humanarzneimittelbereichs des 
Landesamtes in Anspruch nehmen zu müssen. 
 
Frage 8: Wie viele Stellen im Geschäftsbereich des MdJEV sowie des LAVG sind im Be-
reich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes derzeit a) unbesetzt, b) mit der Wahr-
nehmung der Geschäfte beauftragt und c) befristet? Um welche Stellen handelt es sich 
hierbei im Einzelnen? 
 
zu Frage 8: 
 
Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz (MdJEV): 
 
a) In der Abteilung V (Verbraucherschutz) des MdJEV sind die Referatsleitungen V.1 (Stra-
tegie und Koordinierung der Verbraucherpolitik auf dem Gebiet der Marktüberwachung), 
V.4 (Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Fleischhygiene, Bedarfsgegenstände, Kos-
metika) und V.6 (Stoff-, produkt- und wirkungsbezogener Umwelt- und Verbraucherschutz, 
GLP, Gentechnik und Biotechnologie) derzeit nicht fest besetzt. Im Referat V.4 ist zudem 
eine Sachbearbeiterposition zu besetzen.  
b) Die unbesetzte Stelle der Referatsleitung V.1 wird gegenwärtig von Frau Abteilungsleite-
rin V wahrgenommen. Die Referatsleitungen der Referate V.4 und V.6 sind langjährigen 
Bediensteten kommissarisch übertragen.  
c) Drei Beschäftigte (in den Referaten V.1, V.3 und V.4) sind gegenwärtig befristet einge-
stellt. 
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Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG): 
 
a) Die Stellen in der Verbraucherschutzabteilung im LAVG sind weitgehend fest besetzt. 
b) Lediglich die Stelle der Dezernatsleitung für den Grenzveterinärdienst ist derzeit nicht 
fest besetzt; hier nimmt die Funktion eine Mitarbeiterin wahr, die mit der Wahrnehmung der 
Geschäfte beauftragt ist. 
c) Gegenwärtig sind keine Mitarbeiter/innen befristet beschäftigt. 
 
Frage 9: Wann werden die in der Antwort auf Frage 8) genannten Stellen jeweils ordentlich 
(nach-)besetzt? 
 
zu Frage 9: 
MdJEV: 
Für die Abteilung Verbraucherschutz ist ein Strukturkonzept erarbeitet worden. Ziel des 
Konzeptes ist neben der Gewährleistung effizienter Arbeitsstrukturen und zielgerichteter 
und sinnvoller Bündelung von Kompetenzen bei gleichzeitiger Beachtung von Entwick-
lungsaspekten auch die Anpassung an die derzeitige Stellensituation. So sieht das Kon-
zept nach einer vorgenommenen Schnittmengenanalyse die Zusammenlegung zweier Re-
ferate (V.4 und V.6) vor. Gegenwärtig befindet sich die Umstrukturierung kurz vor der Um-
setzung. Die Referatsleitung des neu entstehenden größeren Referates V.4 soll anschlie-
ßend ausgeschrieben und fest besetzt werden. Ebenso wird die feste Besetzung der Refe-
ratsleiterstelle V.1 angestrebt. Die derzeit befristete Sachbearbeiterposition in Referat V.3 
wurde vorbehaltlich des Vorliegens der haushalterischen Voraussetzungen zum 1. Februar 
2019 unbefristet ausgeschrieben. Die (Nach-)Besetzung weiterer Stellen erfolgt je nach 
Vorliegen der personalwirtschaftlichen und haushalterischen Voraussetzungen. 
 
LAVG: 
Das Einvernehmen zur Ausschreibung der Stelle einer Dezernatsleiterin/eines Dezernats-
leiters V3 „Grenzveterinärdienst/Einfuhrkontrollen“ in der Verbraucherschutzabteilung des 
LAVG wurde seitens des MdJEV gegenüber dem MASGF erklärt. Die Besetzung kann 
zeitnah erfolgen. 
 
Frage 10: Welche Planungen gibt es seitens der Landesregierung für die Besetzung der 
Grenzkontrollstelle am künftigen Flughafen BER? Mit wie vielen Personalstellen welcher 
Qualifikation soll diese Grenzkontrolle ausgestattet werden? 
 
zu Frage 10: Der Flughafen Schönefeld ist sowohl Eingangsort im Reiseverkehr als auch 
mit einer zugelassenen Grenzkontrollstelle für den kommerziellen Handelsverkehr ausge-
stattet. Die Aufgaben der grenztierärztlichen Veterinärkontrolle sind durch EU-Recht voll-
ständig harmonisiert und werden gemäß den landes-rechtlichen Regelungen vollständig 
durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, Dezernat V.3 
/Grenzveterinärdienst wahrgenommen. Die Überwachung des Reiseverkehrs erfordert 
eine reguläre Kontrolle von Heimtieren und eine wirksame risikoorientierte Kontrolle der 
Mitnahme von Lebensmitteln. Die Überwachung der Passagierabfertigung ist aufgrund des 
Kontrollumfangs und des Gefährdungspotentials während der gesamten Dauer des Flug-
betriebs sicherzustellen, da für Reisende keine Voranmeldepflichten bestehen. Die Veteri-
närkontrollen im kommerziellen Handelsverkehr werden bestimmt vom Zulassungsspekt-
rum der Grenzkontrollstelle und den festgelegten Öffnungszeiten. Da Sendungen im 
Frachtverkehr voranmeldepflichtig sind, ist deren Abfertigung durch den Grenzveterinär-
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dienst planbar. Für die Planungen im Bereich der Frachtabfertigung wurden die Abferti-
gungszahlen von Schönefeld und Tegel zugrunde gelegt. Nach einem Konzept des Minis-
teriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 28. November 2011 waren 
insgesamt 7 Mitarbeiter (5 Tierärzte, 2 Mitarbeiter m. D.) vorgesehen. In Umsetzung der 
Personalbedarfsplanung 2018 arbeiten gegenwärtig 6 Mitarbeiter beim Grenzveterinär-
dienst in Schönefeld, davon 4 Tierärzte. Mit dem vorgesehenen Personal können unter 
diesen Bedingungen die veterinärrechtlichen Verpflichtungen erfüllt werden. Sollte sich 
das Fluggast- und Frachtaufkommen zukünftig, insbesondere nach Eröffnung des Flugha-
fen BER, wesentlich erhöhen, ist eine entsprechende Personalaufstockung erforderlich. 
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung des Fragestellers: In der parlamentarischen Debatte zum Bericht der Landesregierung „Verbraucherpolitische Strategie des Landes Brandenburg“ im Juni 2018 sowie in der Strategie selbst sind strukturelle und organisatorische Anpassungen mit dem Ziel vorgesehen, den gesundheitlichen Verbraucherschutz im Land weiter zu stärken. Insbesondere geht es hierbei auch um die personelle Verstärkung und die Besetzung offener Stellen, wie z.B. die Schaffung eines Kontrollteams für den Bereich Lebensmittelsicherheit im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) oder die Nachbesetzung der Stelle eines Weinkontrolleurs.



Frage 1: Welche einzelnen Aufgaben soll das Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ im Einzelnen erfüllen und wann wird dieses Team seine Arbeit aufnehmen?



zu Frage 1: Nach den derzeitigen Konzeptionen aufgrund der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen soll es sich beim Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ um eine landesweit tätige Expertengruppe handeln. Dieser sollen insbesondere die fachliche Beratung und Unterstützung der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter (VLÜÄ), die Mitwirkung bei der Planung fachspezifischer oder überregionaler Überwachungsschwerpunkte, epidemiologische Ermittlungen und Rückverfolgung nach lebensmittelbedingten Erkrankungen sowie das Krisenmanagement obliegen. Die Festlegung der Aufgabenschwerpunkte soll in Abstimmung mit der Fachaufsicht und den VLÜÄ erfolgen. Besonderer Bedarf besteht derzeit in den Bereichen Bedarfsgegenstände (einschließlich Tabakerzeugnisse und Kosmetika) und bei kreisübergreifenden Fragestellungen (Überwachung überregional tätiger Lebensmittelunternehmen und globaler Warenströme, auch zur Verhinderung und Aufdeckung von Lebensmittelbetrug, Rückverfolgbarkeit). Der Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme hängt von der Ausbringung der erforderlichen Personalstellen im Haushalt, der Stellenfreigabe durch das Ministerium und dem Verlauf der Stellenausschreibungsverfahren ab.



Frage 2: Wie viele Personalstellen sind für das Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ vorgesehen und handelt es sich hierbei um neu geschaffene Stellen?



zu Frage 2: Für die Erstausstattung des Kontrollteams „Lebensmittelsicherheit“ sind zwei zusätzliche Stellen des höheren Dienstes zur Anmeldung für den Doppelhaushalt 2019/2020 gebracht worden. Für die nachfolgenden Haushaltsjahre soll im Lichte der dann noch bestehenden fachlichen Erfordernisse und der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Aufstockung geprüft werden.



Frage 3: Wie soll das Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ mit den für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Landkreisen und kreisfreien Städten zusammenarbeiten?



zu Frage 3: Beim Kontrollteam „Lebensmittelsicherheit“ handelt es sich nach § 2 Abs. 4 des Ausführungsgesetzes zum Lebensmittel- und Futtermittelgesetz (AGLFGB) um eine fachbehördliche Beratungs- und Unterstützungseinheit für die VLÜÄ in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Eigenständige Überwachungs- oder Vollzugsbefugnisse oder gesonderte Zuständigkeiten sollen ihm nicht eingeräumt werden.



Frage 4: Wer nimmt die praktische Prüfung der im Land Brandenburg ausgebildeten Lebensmittelkontrolleure in Zukunft ab?



zu Frage 4: Derzeit stehen für die praktische Prüfung der im Land Brandenburg ausgebildeten Lebensmittelkontrolleure ausschließlich vier Mitarbeiter der VLÜÄ zur Verfügung. Die für Angelegenheiten der Lebensmittelüberwachung mit dem Schwerpunkt der nichttierischen Lebensmittel und Schnellwarnsysteme im LAVG zuständige Dezernentin ist zum 1. Dezember 2018 aus dem Landesdienst ausgeschieden. Das Stellenbesetzungsverfahren für die Nachfolge dauert noch an. Die federführende Sachbearbeiter-Stelle im MdJEV für die praktische Prüfung der im Land Brandenburg ausgebildeten Lebensmittelkontrolleure ist seit August 2016 vakant.



Frage 5: Wer nimmt die Aufgaben zur Unterstützung der Veterinärämter für die Exporte nach Russland, China und Nordamerika wahr?



zu Frage 5: Hierfür wurde im MdJEV eine bis 31. Juli 2019 befristete Referentenstelle geschaffen. Es ist beabsichtigt, diese 2019 dauerhaft zu besetzen. Dazu steht eine Nachwuchskräfte-Stelle zur Verfügung.



Frage 6: Wie wird das Vier-Augen-Prinzip bei der Tierarzneimittelkontrolle des Landesamtes gewährleistet?



zu Frage 6: Die Frage wird so verstanden, dass Auskunft über die Vorgehensweise bei der Tierarzneimittelkontrolle erbeten wird, für die das Landesamt die zuständige Behörde ist. Dies sind Kontrollen der Hersteller und Großhändler von Tierarzneimitteln. Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Arzneimittelgesetzes regelt die Organisation und die Vorgehensweise einer Arzneimittelbehörde und legt u. a. fest, dass Kontrollen von Arzneimittelherstellern durch mehrere Inspektoren durchzuführen sind. Außerdem wird den Behörden auferlegt, ein umfassendes Qualitätssicherungssystem zu betreiben und für Kontrollen von Herstellern die von der Europäischen Kommission in der Sammlung der Gemeinschaftsverfahren für Inspektionen und Informationsaustausch aufgeführten Grundsätze zu berücksichtigen. In diesem länderübergreifend abgestimmten Qualitätssicherungssystem werden die Vorgaben der Sammlung der Gemeinschaftsverfahren in konkrete Handlungsanweisungen für die deutschen Behörden überführt. Danach sind Kontrollen von Herstellern grundsätzlich im Team, d. h. durch mindestens zwei sachverständige Personen, durchzuführen. Diese Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift und des Qualitätssicherungssystems wird durch das Landesamt erfüllt, indem zwei ausreichend qualifizierte Personen für eine Kontrolle abgestellt werden. Die für die Kontrolle von Tierarzneimitteln zuständige Person erhält dabei Unterstützung durch Kontrollpersonal des Landesamtes, das vorrangig für die Überwachung von Herstellern von Humanarzneimitteln zuständig ist.



Frage 7: Wann wird die GMP-Ausbildung für die in den nächsten Jahren ausscheidende Tierarzneimittelkontrolleurin begonnen?



zu Frage 7: Die Frage wird so verstanden, dass Auskunft erbeten wird, wann mit der GMP-Ausbildung der Person begonnen wird, die die Aufgaben der in den nächsten Jahren ausscheidenden Tierarzneimittelkontrolleurin übernehmen soll. Mit dieser Ausbildung, die den notwendigen Sachverstand für die Überwachung der Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) bei der Herstellung von Tierarzneimitteln gewährleisten soll, kann begonnen werden, sobald eine Person bestimmt wurde, die die GMP-Überwachung zukünftig durchführen soll. Das MdJEV hat dafür eine Stelle für das Landesamt in der aktuellen Haushaltsaufstellung beantragt. Die Beschäftigung der aktuellen Tierarzneimittelkontrolleurin zeitgleich mit einer Person nach der Bewilligung der Stelle durch den Landtag und Besetzung ermöglicht die Ausbildung der neuen Kontrolleurin bzw. des neuen Kontrolleurs durch die erfahrene Kollegin bis zu deren Ausscheiden. Ebenso kann während der zeitgleichen Beschäftigung das in Frage 6 angesprochene Vier-Augen-Prinzip gewährleistet werden, ohne die Unterstützung des Humanarzneimittelbereichs des Landesamtes in Anspruch nehmen zu müssen.



Frage 8: Wie viele Stellen im Geschäftsbereich des MdJEV sowie des LAVG sind im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes derzeit a) unbesetzt, b) mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt und c) befristet? Um welche Stellen handelt es sich hierbei im Einzelnen?



zu Frage 8:



Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz (MdJEV):



a) In der Abteilung V (Verbraucherschutz) des MdJEV sind die Referatsleitungen V.1 (Strategie und Koordinierung der Verbraucherpolitik auf dem Gebiet der Marktüberwachung), V.4 (Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Fleischhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika) und V.6 (Stoff-, produkt- und wirkungsbezogener Umwelt- und Verbraucherschutz, GLP, Gentechnik und Biotechnologie) derzeit nicht fest besetzt. Im Referat V.4 ist zudem eine Sachbearbeiterposition zu besetzen. 

b) Die unbesetzte Stelle der Referatsleitung V.1 wird gegenwärtig von Frau Abteilungsleiterin V wahrgenommen. Die Referatsleitungen der Referate V.4 und V.6 sind langjährigen Bediensteten kommissarisch übertragen. 

c) Drei Beschäftigte (in den Referaten V.1, V.3 und V.4) sind gegenwärtig befristet eingestellt.







Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG):



a) Die Stellen in der Verbraucherschutzabteilung im LAVG sind weitgehend fest besetzt.

b) Lediglich die Stelle der Dezernatsleitung für den Grenzveterinärdienst ist derzeit nicht fest besetzt; hier nimmt die Funktion eine Mitarbeiterin wahr, die mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt ist.

c) Gegenwärtig sind keine Mitarbeiter/innen befristet beschäftigt.



Frage 9: Wann werden die in der Antwort auf Frage 8) genannten Stellen jeweils ordentlich (nach-)besetzt?



zu Frage 9:

MdJEV:

Für die Abteilung Verbraucherschutz ist ein Strukturkonzept erarbeitet worden. Ziel des Konzeptes ist neben der Gewährleistung effizienter Arbeitsstrukturen und zielgerichteter und sinnvoller Bündelung von Kompetenzen bei gleichzeitiger Beachtung von Entwicklungsaspekten auch die Anpassung an die derzeitige Stellensituation. So sieht das Konzept nach einer vorgenommenen Schnittmengenanalyse die Zusammenlegung zweier Referate (V.4 und V.6) vor. Gegenwärtig befindet sich die Umstrukturierung kurz vor der Umsetzung. Die Referatsleitung des neu entstehenden größeren Referates V.4 soll anschließend ausgeschrieben und fest besetzt werden. Ebenso wird die feste Besetzung der Referatsleiterstelle V.1 angestrebt. Die derzeit befristete Sachbearbeiterposition in Referat V.3 wurde vorbehaltlich des Vorliegens der haushalterischen Voraussetzungen zum 1. Februar 2019 unbefristet ausgeschrieben. Die (Nach-)Besetzung weiterer Stellen erfolgt je nach Vorliegen der personalwirtschaftlichen und haushalterischen Voraussetzungen.



LAVG:

Das Einvernehmen zur Ausschreibung der Stelle einer Dezernatsleiterin/eines Dezernatsleiters V3 „Grenzveterinärdienst/Einfuhrkontrollen“ in der Verbraucherschutzabteilung des LAVG wurde seitens des MdJEV gegenüber dem MASGF erklärt. Die Besetzung kann zeitnah erfolgen.



Frage 10: Welche Planungen gibt es seitens der Landesregierung für die Besetzung der Grenzkontrollstelle am künftigen Flughafen BER? Mit wie vielen Personalstellen welcher Qualifikation soll diese Grenzkontrolle ausgestattet werden?



[bookmark: _GoBack]zu Frage 10: Der Flughafen Schönefeld ist sowohl Eingangsort im Reiseverkehr als auch mit einer zugelassenen Grenzkontrollstelle für den kommerziellen Handelsverkehr ausgestattet. Die Aufgaben der grenztierärztlichen Veterinärkontrolle sind durch EU-Recht vollständig harmonisiert und werden gemäß den landes-rechtlichen Regelungen vollständig durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit, Dezernat V.3 /Grenzveterinärdienst wahrgenommen. Die Überwachung des Reiseverkehrs erfordert eine reguläre Kontrolle von Heimtieren und eine wirksame risikoorientierte Kontrolle der Mitnahme von Lebensmitteln. Die Überwachung der Passagierabfertigung ist aufgrund des Kontrollumfangs und des Gefährdungspotentials während der gesamten Dauer des Flugbetriebs sicherzustellen, da für Reisende keine Voranmeldepflichten bestehen. Die Veterinärkontrollen im kommerziellen Handelsverkehr werden bestimmt vom Zulassungsspektrum der Grenzkontrollstelle und den festgelegten Öffnungszeiten. Da Sendungen im Frachtverkehr voranmeldepflichtig sind, ist deren Abfertigung durch den Grenzveterinärdienst planbar. Für die Planungen im Bereich der Frachtabfertigung wurden die Abfertigungszahlen von Schönefeld und Tegel zugrunde gelegt. Nach einem Konzept des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 28. November 2011 waren insgesamt 7 Mitarbeiter (5 Tierärzte, 2 Mitarbeiter m. D.) vorgesehen. In Umsetzung der Personalbedarfsplanung 2018 arbeiten gegenwärtig 6 Mitarbeiter beim Grenzveterinärdienst in Schönefeld, davon 4 Tierärzte. Mit dem vorgesehenen Personal können unter diesen Bedingungen die veterinärrechtlichen Verpflichtungen erfüllt werden. Sollte sich das Fluggast- und Frachtaufkommen zukünftig, insbesondere nach Eröffnung des Flughafen BER, wesentlich erhöhen, ist eine entsprechende Personalaufstockung erforderlich.
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